
Zutreffend is t von der Berufung auch ausgeführt, daß 
der A ngeklagte nicht in einem direkten  A ufträge von 
feindlichen Organisationen oder Personen gehandelt hat. 
E r  h a t vielm ehr seit Jah ren  die H etzsendungen des 
RIA S abgehört. Diese gegen den Bestand unseres S taa
tes und anderer friedliebender Völker gerichtete RIAS- 
H etze spiegelt sich in seiner H etz tä tigke it wider. E r 
h a t sich, wenn auch ohne A uftrag , in B etätigung seiner 
eigenen staatsfeindlichen E instellung zum Sprachrohr 
des H etzsenders gem acht, und zw ar auch dann noch, 
nachdem  er m ehrm als vom Zeugen F. aufgefordert 
worden w ar, seine H etz tä tigke it einzustellen.
H inzu kommt, daß die H etztä tigkeit des A ngeklagten 
im wesentlichen Teil ihrem  Inhalt, C harak ter und Um 
fange nach sehr wohl geeignet w ar, andere B ürger 
gegen unseren S taa t und gegen andere friedliebende 
Völker aufzuwiegeln. Die H etz tä tigke it des A ngeklag
ten  stellt sich daher bei einer zusam m enhängenden Be
trach tu n g  als ein derm aßen schwerer Angriff auf 
die G rundlagen unseres S taa tes und die Friedenspolitik 
anderer Völker dar, der die Anwendung des § 19 Abs. 3 
StEG erforderlich m acht. Dabei ist es fü r  die rech t
liche B eurteilung nicht ausschlaggebend, wenn die eine 
oder die andere hetzerische Ä ußerung des A ngeklagten 
n icht die Schwere des N orm alfalles erreicht. In  der Be
rufung  werden aus den A usführungen des General
s taatsanw alts  (N J 1958 S. 48) unrichtige Schlußfolge
rungen gezogen. In  ihnen is t nur der zutreffende H in
weis enthalten, daß vieles, w as bisher unw issenschaft
lich als „kleine H etze“ bezeichnet worden ist, je tz t 
un ter § 20 StEG fällt. Zu den V oraussetzungen der A n
w endung des § 19 Abs. 3 StEG ist in diesem A rtikel 
n icht Stellung genommen worden. Die in Abs. 3 des 
§ 19 StEG beispielhaft hervorgehobenen schweren Fälle 
erschöpfen die M öglichkeit seiner Anwendung nicht; 
dies ergib t sich eindeutig aus dem der A ufzählung vor
angestellten W ort „insbesondere“. E in schw erer F all 
lieg t auch dann vor, wenn es wie hier, die inhaltliche 
Schwere der H etze erfordert.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 250
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Urteil des Bezirksgerichts Leipzig
vom 11. F eb ru ar 1958 
—  1 b Ks 304/58 —

Illegale Einfuhr und Verbreitung von Schriften der 
„Zeugen Jehovas“ als Hetze gern. § 19 StEG

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die A ngeklagten w aren F unktionäre der in der DDR
verbotenen O rganisation „Zeugen Jehovas“ ......................
Die A ngeklagten haben beide die illegale A rbeit dieser 
O rganisation in L. organisiert. Sie haben in großem  
U m fang  H etzschriften eingeführt und an  die einzel
nen Studiengruppen w eitergeleitet. Sie bestim m ten, in 
w elcher Form  diese H etz litera tu r ausgew ertet w er
den sollte. Die in diesen Schriften enthaltene Hetze 
r ich te t sich gegen die A rbeiter-und-Bauern-M acht in 
der Deutschen D em okratischen Republik und gegen 
andere Völker des sozialistischen Lagers. Demzufolge 
haben beide A ngeklagten gegen andere Völker und 
gegen unsere Arbeiter-und-Bauern-M acht gehetzt und 
sich somit nach § 19 Ab. 1 Ziff. 1 und 2 StEG schuldig 
gem acht. A ußerdem  haben sie Schriften m it an ti
dem okratischem  Inhalt eingeführt und verbreitet. Daß 
beide A ngeklagten die Schriften in staatsfeindlicher 
Absicht, also m it dem Ziele der Hetze, einführten 
und verbreiteten, erg ib t sich einmal daraus, daß sie, 
obwohl sie von dem hetzerischen Inhalt der Schriften 
Kenntnis hatten , diese Schriften tro tzdem  einführten

und verbreiteten, und zum  anderen daraus, daß sie 
diese T ätigkeit illegal organisierten und durchführten. 
Auch w eitere M aßnahm en beweisen, daß sie diese Ziel
rich tung  verfolgten. So w urden z. B. diese illegalen 
Schriften, nachdem  sie stud iert waren, verbrannt. Ob
wohl die A ngeklagten wußten, daß das Geld, welches 
sie von den einzelnen Studiengruppen eingesam m elt 
h a tten  und nach W estberlin brachten, zur F inanzierung 
der illegalen T ätigkeit in anderen Bezirken verwendet 
wurde, haben sie diese Geldsamm lungen un terstü tz t. 
Aus der G esam theit dieser von den A ngeklagten getro f
fenen M aßnahm en und durchgeführten H andlungen e r
g ibt sich die staatsfeindliche Zielrichtung ih rer H and
lungen und dam it gleichzeitig ih r vorsätzliches und be
w ußtes Handeln gegen unseren S taa t. Ih re illegale 
T ätigkeit haben sie planm äßig  durchgeführt. Seit eini
gen Jah ren  haben sie die H etzschriften system atisch 
verbreitet, auf ein gründliches Studium  dieser Schriften 
gedrungen und zum  Zwecke der Tarnung ih rer ille
galen T ätigkeit eine N euorganisation der S tudiengrup
pen vorgenommen. D am it ist bewiesen, daß sie p lan
m äßig  gegen andere Völker und gegen die A rbeiter- 
und-Bauern-M acht in der DDR hetzten  und H etzschriften 
m it dem Ziele der H etze einführten und verbreiteten. 
Sie haben sich also auch gern. § 19 Abs. 2 und 3 StEG 
schuldig gem acht.
Die G efährlichkeit dieser H andlungen erfordert ein 

hartes S trafm aß. Zum Schutze unserer B ürger und des 
A ufbaus des Sozialismus in unserem  S taa t sowie zur 
E rha ltung  des Friedens is t es erforderlich, alle feind
lichen Handlungen, die un ter Leitung des am erikanischen 
Im perialism us gegen unseren S taa t durchgeführt w er
den, zu unterbinden. Der Senat schloß sich deshalb 
dem A n trag  des S taa tsanw alts an  und erkannte fü r 
den A ngeklagten H. auf drei Jah re  und sechs M onate 
Zuchthaus.

Quelle: „Neue Ju stiz“ 1958, S. 177

Bestrafung wegen Einfuhr westlicher Presse
erzeugnisse und Druckschriften

Wegen Staatsverbrechens wird auch bestraft, wer w est
deutsche oder W est-Berliner Tageszeitungen oder Zeit
schriften in die Sowjetzone ein führt oder dort anderen 
Personen zur Kenntnis gibt. Besonders während der 
regelm äßig in W est-Berlin stattfindenden landwirt
schaftlichen Ausstellung „Grüne Woche“ werden in 
jedem  Jahr die Kontrollen an den W est-Berliner Sek
torengrenzen erheblich verschärft. Unter dem Vorwand, 
jugendgefährdende Schmutz- und Schundliteratur ein
geführt zu haben, wurden aus der Sowjetzone stam 
mende Besucher dieser Ausstellung festgenommen und 
verurteilt, wenn bei ihnen auch nur eine einzige w est
liche Druckschrift vorgefunden wurde.
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Urteil des Bezirksgerichts Cottbus
vom 28. F eb ruar 1955 

— 1 Ks 25/55 —
— I  29/55 —

Der A ngeklagte w ird wegen Vergehens gegen die Kon- 
tro llrats-D irektive N r. 38 Abschn. I I  A rtikel I I I  A III  
und wegen Vergehens gegen § 9 WStVO in Verbindung 
m it der A nordnung über die Ein- und A usfuhr von 
Zahlungsm itteln der Sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands und ausländischen Zahlungsm itteln aus
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